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©  Vorrichtung  zum  Entfernen  von  Haaren  aus  Haarbürsten. 

©  Eine  Vorrichtung  zum  Entfernen  von  Haaren  aus 
Haarbürsten  ist  gekennzeichnet  durch  ein  Gehäuse 
(2)  mit  einer  Einlaßöffnung  (7)  und  einer  Absaugöff- 
nung  (8)  sowie  mit  Umlenkeinrichtungen  (10),  die 
zwischen  der  Einlaßöffnung  und  der  Absaugöffnung 
derart  angeordnet  ist,  daß  sie  den  direkten  Durch- 

gang  auf  dem  kürzesten  Weg  von  der  Einlaßöffnung 
zur  Absaugöffnung  versperren,  und  die  wenigstens 
in  einem  Teil  ihrer  Oberflächen  (4),  die  beim  Ansau- 
gen  von  Haaren  durch  die  Vorrichtung  von  diesen 
berührt  werden,  eine  Reibfläche  bilden. 
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Die  Entfernung  von  Haaren  aus  Haarbürsten 
gestaltet  sich  naturgemäß  sehr  schwierig.  Meist 
wird  eine  zweite  Bürste  oder  ein  Kamm  zur  Reini- 
gung  von  Haarbürsten  benutzt.  Dabei  werden  die 
Haare  zunächst  von  der  Bürste  auf  die  Reinigungs- 
bürste  oder  den  Kamm  übertragen,  um  dann  von 
Hand  entfernt  zu  werden. 

Zur  wirklich  gründlichen  Reinigung  von  Haar- 
bürsten  müssen  jeweils  Pinzetten  zum  Entfernen 
der  letzten  Haare  eingesetzt  werden.  Die  gründli- 
che  Reinigung  einer  Haarbürste  ist  somit  sehr  zeit- 
intensiv  und  mühsam.  Eine  zusätzliche  Schwierig- 
keit  stellt  die  Abneigung  vieler  Menschen  gegen 
das  Anfassen  und  Ausreißen  von  Haaren  aus  einer 
Bürste  dar. 

Die  in  der  Literatur  beschriebenen  Reinigungs- 
geräte  sollen  die  Haare  beim  Durchstreifen  der 
Bürste  anheben  und  dann  festklemmen.  Die  festge- 
klemmten  Haare  werden  dann  manuell  vom  Reini- 
gungsgerät  getrennt.  Das  mechanische  Aufnehmen 
und  Festklemmen  der  Haare  ist  wegen  des  gerin- 
gen  Haardurchmessers  ein  technisch  nur  schwer 
zu  bewältigendes  Problem.  Zur  Zeit  gibt  es  kein 
Gerät  auf  dem  Markt,  das  ein  einfaches,  schnelles 
und  gründliches  Reinigen  von  Haarbürsten  ermög- 
licht. 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  die  Aufgabe 
zugrunde,  eine  Reinigungsvorrichtung  für  Haarbür- 
sten  auszubilden,  die  den  Forderungen  nach  uni- 
verseller  Einsetzbarkeit  für  jeden  Haarbürstentyp, 
einfacher  Bedienung  ohne  Suchen  nach  einzelnen 
Haaren,  schneller  und  gründlicher  Reinigung  und 
einfacher  Entfernung  der  Haare  aus  der  Reini- 
gungsvorrichtung,  möglichst  ohne  die  Haare  anfas- 
sen  zu  müssen,  gerecht  wird. 

Die  gestellte  Aufgabe  wird  durch  die  Maßnah- 
men  des  Anspruches  1  gelöst  und  durch  die  Maß- 
nahmen  der  weiteren  Ansprüche  weitergebildet  und 
ausgestaltet. 

Die  erfindungsgemäße  Vorrichtung  wird  oder 
ist  durch  ihre  Absaugöffnung  mit  einer  Absaugein- 
richtung  verbunden.  Im  Regelfall  wird  es  sich  bei 
dieser  Absaugeinrichtung  um  einen  Staubsauger 
handeln,  doch  kann  die  Absaugeinrichtung  auch  ein 
in  die  Vorrichtung  integrierter  Ventilator  sein,  der 
entweder  über  ein  Stromkabel,  einen  Akkumulator 
oder  eine  Batterie  betätigt  wird. 

Im  ersteren  Falle  wird  die  Vorrichtung  mit  ihrer 
Absaugöffnung  in  Anlage  an  das  Saugrohr  des 
Staubsaugers  gebracht,  wobei  sie  sich  an  diese 
Öffnung  des  Saugrohres  fest  anlegt.  Dabei  kann 
die  Absaugöffnung  nach  einer  zweckmäßigen  Aus- 
führungsform  der  Erfindung  von  einer  ebenen  Flä- 
che  umgeben  sein,  die  sich  an  das  Saugrohr  des 
Staubsaugers  flach  anlegt.  Stattdessen  kann  die 
Absaugöffnung  der  erfindungsgemäßen  Vorrich- 
tung  oder  die  gesamte  Vorrichtung  nach  einer  be- 
vorzugten  Ausführungsform  auch  von  einem  sich 

zur  Absaugöffnung  hin  verjüngenden  Konus  umge- 
ben  sein,  der  in  die  Öffnung  des  Saugrohres  des 
Staubsaugers  eingeschoben  wird  und  dort  infolge 
seiner  kegelförmigen  Ausbildung  festklemmt. 

5  Wenn  die  Absaugeinrichtung  ein  in  die  Vorrich- 
tung  integrierter  Ventilator  ist,  ist  dieser  im  Gehäu- 
se  der  Vorrichtung  selbst  angeordnet.  In  diesem 
Fall  ist  es  zweckmäßig,  zwischen  der  Absaugöff- 
nung  und  dem  Ventilator  eine  den  Querschnitt  des 

io  Gehäuses  versperrende  Filtereinrichtung  vorzuse- 
hen,  auf  der  sich  die  angesaugten  Haare  ansam- 
meln. 

Die  zu  reinigende  Haarbürste  wird  an  die  Ein- 
laßöffnung  der  Vorrichtung  herangeführt,  und  die 

75  Haare  werden  angesaugt.  Ein  Teil  der  Haare  wird 
von  dem  Luftstrom  mitgerissen  und  in  den  Staub- 
sauger  oder  auf  das  Haarfilter  gesaugt.  Der  andere 
Teil  der  Haare  wird  jedoch  jeweils  nur  an  den  nicht 
mit  der  Bürste  verklebten  oder  festgeklemmten 

20  Teilen  angesaugt  und  jeweils  teilweise  in  die  Vor- 
richtung  hineingezogen.  Die  an  den  Haaren  angrei- 
fenden  Strömungskräfte  reichen  hier  nicht  aus,  um 
die  Haare  vollständig  einzusaugen.  Dies  gilt  beson- 
ders  dann,  wenn  die  Haare  mit  Resten  von  Haar- 

25  spray  oder  Festiger  an  den  Borsten  der  Bürste 
kleben.  Nachdem  die  Haare  auf  diese  Weise  teil- 
weise  vollständig  eingesaugt  bzw.  teilweise  nur  an- 
gesaugt  sind,  wird  die  Bürste  wieder  von  der  Vor- 
richtung  entfernt.  Dabei  werden  die  Haare  auf  den 

30  Reibflächen  der  Umlenkeinrichtungen  festgehalten. 
Durch  das  Wegziehen  der  Bürste  werden  die  Haa- 
re  nun  aus  der  Bürste  herausgezogen  und  vollstän- 
dig  eingesaugt.  Der  Vorgang  wird  ca.  zehn  mal  an 
jeweils  anderen  Stellen  der  Bürste  wiederholt,  wo- 

35  bei  jeder  Reinigungsvorgang  ca.  eine  Sekunde 
dauert.  Nach  wenigen  Sekunden  ist  die  Bürste  so- 
mit  vollständig  gesäubert,  ohne  daß  der  Bediener 
der  Vorrichtung  ein  einziges  Haar  suchen  oder 
anfassen  mußte.  Wie  oben  erläutert,  wird  die  Vor- 

40  richtung  durch  den  Unterdruck  an  der  Absaugöff- 
nung  angesaugt.  Die  Saugkraft  ist  in  jedem  Fall 
wesentlich  größer  als  die  zum  Herausziehen  der 
Haare  aus  der  Haarbürste  erforderliche  Zugkraft. 
Dadurch  ist  sichergestellt,  daß  die  Vorrichtung  sich 

45  bei  Verwendung  eines  Staubsaugers  als  Absaug- 
einrichtung  während  des  Betriebes  nicht  von  dieser 
löst. 

Alle  Ausführungsformen  nach  der  Erfindung 
sind  zu  geringen  Kosten  bevorzugt  aus  Kunststoff 

50  herzustellen. 
Die  Umlenkeinrichtungen  in  der  Vorrichtung 

nach  der  Erfindung  haben  die  Aufgabe,  nach  dem 
Ansaugen  der  Haarenden  bei  der  Entfernung  der 
Einlaßöffnung  von  der  Bürste  die  eingesaugten 

55  Haarenden  festzuhalten  und  die  Haare  so  aus  der 
Bürste  zu  ziehen.  Zu  diesem  Zweck  dürfen  die 
Umlenkeinrichtungen  in  den  Bereichen,  die  von 
den  Haaren  nach  dem  Ansaugen  berührt  werden, 
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nicht  glatt  sein,  sondern  müssen  eine  Reibfläche 
bilden.  Diese  Reibfläche  kann  von  dem  Material 
der  Umlenkeinrichtungen  selbst  gebildet  werden, 
beispielsweise  durch  Aufrauhen  der  Oberfläche, 
insbesondere  wenn  die  Umlenkeinrichtungen  aus 
Kunststoff  bestehen.  Stattdessen  können  die  Um- 
lenkeinrichtungen  in  den  angegebenen  Bereichen 
einen  Reibbelag  aufweisen,  beispielsweise  einen 
solchen  aus  Gummi  oder  Kunststoff,  der  die  adhä- 
sive  Wirkung  der  Umlenkeinrichtungen  erhöht. 

Die  Umlenkeinrichtungen  selbst  können  unter- 
schiedlich  ausgebildet  sein.  Beispielsweise  und 
vorzugsweise  können  sie  die  Form  einer  ortsfest  in 
dem  Gehäuse  angebrachten  Schnecke  haben,  die 
bewirkt,  daß  die  Haare  beim  Durchsaugen  von  Luft 
nicht  auf  direktem  Wege  zur  Absaugöffnung  gelan- 
gen  können,  sondern  entlang  den  Windungen  der 
Schnecke  geführt  werden  und  sich  dabei  an  die  mit 
Reibfläche  versehene  Achse  der  Schnecke  anle- 
gen. 

Stattdessen  können  die  Umlenkeinrichtungen 
auch  nach  einer  anderen  bevorzugten  Ausfüh- 
rungsform  aus  Prallwänden  bestehen,  die  im  Ab- 
stand  voneinander  abwechselnd  an  einander  ge- 
genüberliegenden  Bereichen  der  Gehäuseinnen- 
wand  befestigt  sind  und  deren  freie  Enden  einan- 
der  im  Mittelbereich  des  Gehäuses  überlappen. 
Auf  diese  Weise  bekommt  man  Schikanen,  die  die 
eingesaugten  Haare  abwechselnd  in  der  einen  und 
anderen  Richtung  vom  direkten  Weg  zur  Absaug- 
öffnung  ablenken,  wobei  die  Haare  jeweils  an  den 
freien  Enden  der  Prallwände  oder  Umlenkplatten  in 
Anlage  kommen.  Um  dort  die  Reibfläche  zu  ver- 
größern,  ist  es  zweckmäßig,  die  freien  Enden  der 
Prallwände  in  Richtung  von  der  Einlaßöffnung  zur 
Absaugöffnung  umzubiegen,  zweckmäßig  mit  einer 
konstanten  Krümmung. 

Für  den  Effekt  der  Erfindung  reicht  es  aus, 
wenn  die  Berührungsbereiche  der  Umlenkeinrich- 
tungen  wenigstens  teilweise  als  Reibfläche  ausge- 
bildet  sind.  Aus  Fertigungsgründen  kann  es  aber 
zweckmäßig  sein,  die  gesamten  Umlenkeinrichtun- 
gen  als  eine  solche  Reibfläche  auszubilden,  selbst 
wenn  teilweise  diese  Reibfläche  nicht  erfindungs- 
gemäß  genutzt  wird. 

Die  Brauchbarkeit  der  erfindungsgemäßen  Vor- 
richtung  wird  noch  erhöht,  wenn  im  Bereich  der 
Einlaßöffnung  ein  Dorn  vorgesehen  ist,  mit  dessen 
Hilfe  die  Haare  in  der  Bürste  aufgelockert  werden 
können. 

Die  Erfindung  wird  anhand  der  Zeichnungen 
beschrieben.  Dabei  zeigt: 

Figur  1  einen  senkrechten  Schnitt  durch  eine 
erste  Ausführungsform  nach  der  Er- 
findung  mit  angelegter  Bürste  und 
angelegtem  Saugrohr  nach  dem 
Prinzip  der  Seilreibung,  bei  der  die 
Haare  beim  Ansaugen  um  die 

Schneckenachse  gewickelt  werden, 
Figur  2  einen  senkrechten  Schnitt  durch  eine 

weitere  Ausführungsform  nach  der 
Erfindung  mit  angelegter  Bürste  und 

5  angelegtem  Saugrohr,  bei  der  die 
Haare  beim  Ansaugen  an  Reibflä- 
chen  angelegt  werden, 

Figur  3  einen  senkrechten  Schnitt  durch 
noch  eine  andere  Ausführungsform 

io  nach  der  Erfindung  mit  einem  Dorn 
und 

Figur  4  einen  senkrechten  Schnitt  durch  eine 
weitere  Ausführungsform  nach  der 
Erfindung  mit  einem  Ventilator  zum 

15  Ansaugen. 
Die  in  Figur  1  dargestellte  Ausführungsform 

einer  Vorrichtung  nach  der  Erfindung  ist  in  senk- 
rechtem  Schnitt  mit  links  angelegter  Bürste  1  und 
rechts  angelegtem  (abgebrochen  dargestelltem) 

20  Saugrohr  3  eines  Staubsaugers  dargestellt.  Die 
Vorrichtung  besteht  aus  einem  Gehäuse  2  mit  ei- 
nem  Einlaßstutzen  6,  an  dessen  freiem  Ende  sich 
die  Einlaßöffnung  7  befindet.  Die  Absaugöffnung  8 
ist  von  einer  ebenen  Fläche  9  umgeben,  an  die 

25  sich  das  freie  Ende  des  Saugrohres  3  des  Staub- 
saugers  anlegt  und  beim  Durchsaugen  von  Luft 
fest  genug  ansaugt,  um  die  Vorrichtung  benutzen 
zu  können. 

Im  Inneren  des  Gehäuses  2  befindet  sich  eine 
30  nicht  drehbare,  ortsfest  angeordnete  Schnecke  10 

beispielsweise  aus  Kunststoff  oder  Metall  mit  einer 
Achse  4  und  spiralförmigen  Flügeln  5.  Wenigstens 
die  Oberfläche  der  Achse  4  ist  mit  einer  Reibfläche 
versehen,  die  die  teils  in  der  Bürste  festgehaltenen, 

35  teils  eingesaugten  Haare  festhält. 
Eine  andere  Ausführungsform  ist  in  Figur  2 

ebenfalls  in  senkrechtem  Schnitt  mit  angelegter 
Bürste  1  und  angelegtem  Saugrohr  3  eines  Staub- 
saugers  dargestellt. 

40  Das  Gehäuse  12  dieser  Ausführungsform  ent- 
hält  wiederum  einen  Einlaßstutzen  16  mit  einer 
Einlaßöffnung  17  und  eine  Absaugöffnung  18,  die 
von  einer  ebenen  Fläche  19  umgeben  ist.  Im  Inne- 
ren  des  Gehäuses  12  sind  in  einander  gegenüber- 

45  liegenden  Bereichen  der  Innenwand  Prallwände  11 
befestigt,  die  etwa  2/3  des  Querschnittes  des  In- 
nenraumes  des  Gehäuses  12  versperren  und  ein- 
ander  im  Mittelbereich  des  Gehäuses  überlappen, 
so  daß  die  Haare  durch  diese  labyrinthartige  An- 

50  Ordnung  abwechselnd  in  der  einen  und  anderen 
Richtung  von  der  Mittellinie  der  Vorrichtung  abge- 
lenkt  werden.  Die  freien  Enden  der  Prallwände  11 
sind  in  der  Richtung  von  der  Einlaßöffnung  zur 
Absaugöffnung  umgebogen,  um  die  Berührungsflä- 

55  che  für  die  Berührung  mit  den  angesaugten  Haaren 
zu  erhöhen  zumindest  in  diesen  halbkreisförmig 
umgebogenen  Bereichen  14  sind  die  Prallwände 
als  Reibfläche  ausgebildet. 
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In  Figur  3  ist  eine  ähnliche  Vorrichtung  wie  in 
Figur  1  dargestellt,  die  in  einem  Gehäuse  22  eine 
ortsfest  angeordnete,  nicht  bewegliche  Schnecke 
20  enthält.  Am  einen  Ende  der  Vorrichtung  befindet 
sich  die  Einlaßöffnung  27,  in  deren  Bereich  auch 
ein  Dorn  21  zur  Auflockerung  der  Haare  in  der 
Bürste  vorgesehen  ist.  Das  Gehäuse  22  ist  von 
einem  kegelförmigen,  sich  zur  Absaugöffnung  ver- 
jüngenden  Rohrstutzen  aus  elastischem  Material 
umgeben,  der  in  das  freie  Ende  des  Saugrohres  3 
eines  Staubsaugers  eingeschoben  wird  und  dort 
durch  die  auftretenden  Klemmkräfte  einen  guten 
Sitz  der  Vorrichtung  während  der  Benutzung  ge- 
währleistet. 

Die  in  Figur  4  dargestellte  Ausführungsform 
der  Erfindung  besteht  aus  einem  rohrartigen  Ge- 
häuse  32  mit  einer  Einlaßöffnung  37  und  in  deren 
Nähe  einem  Dorn  31  zum  Auflockern  der  Haare.  Im 
Inneren  des  Gehäuses  befindet  sich  als  Umlenkein- 
richtungen  wiederum  eine  feststehende  Schnecke 
30,  an  deren  Ende  sich  eine  Kammer  33  an- 
schließt.  Der  Eintritt  in  diese  Kammer  aus  dem 
Bereich  des  Gehäuses,  in  welchem  sich  die 
Schnecke  30  befindet,  ist  als  Absaugöffnung  34 
anzusehen.  In  diesem  Fall  wird  die  Vorrichtung 
nicht  an  einen  Staubsauger  angeschlossen,  son- 
dern  enthält  einen  Ventilator  36  mit  Motor  38,  der 
entweder  durch  Batterie  oder  Stromkabel  betätigt 
wird.  Zwischen  der  Kammer  33  und  dem  Ventilator 
36  befindet  sich  ein  den  Querschnitt  des  Gehäuses 
32  versperrendes  Haarfilter  35,  auf  dem  sich  in  der 
Kammer  33  die  abgesaugten  Haare  ansammeln. 
Durch  Entfernen  des  linken  Gehäuseteils  mit  der 
Schnecke  30  von  dem  rechten  Gehäuseteil  mit 
dem  Ventilator  36  und  der  Kammer  33  ist  von  Zeit 
zu  Zeit  die  Kammer  33  und  das  Haarfilter  35  von 
Haaren  zu  befreien.  Diese  Ausführungsform  hat 
den  Vorteil,  unabhängig  von  einem  Staubsauger 
und  im  Falle  des  Batteriebetriebes  unabhängig  von 
einer  Stromquelle  zu  sein. 

Die  Funktionsweise  der  in  den  Figuren  1  und  2 
dargestellten  Ausführungsformen  ist  folgende: 
Bei  der  Ausführungsform  gemäß  Figur  1  wird  das 
Gehäuse  2  wie  bereits  erläutert  auf  das  Endstück  3 
des  Staubsaugerschlauches  gesetzt  und  vom  Un- 
terdruck  angesaugt.  Beim  Heranführen  der  Bürste 
1  werden  alle  angesaugten  Haare  um  die  Achse  4 
gewickelt,  weil  der  Luftstrom  durch  die  schrauben- 
förmig  gewundene  Fläche  der  Flügel  5  ebenfalls 
um  die  Achse  4  geführt  wird.  Alle  Haare,  die  nur 
locker  mit  der  Bürste  verbunden  sind,  werden  so- 
fort  vollständig  eingesaugt.  Der  Rest  bleibt  an  der 
Oberfläche  der  Achse  4.  Während  des  Entfernens 
der  Bürste  1  von  der  Vorrichtung,  ziehen  sich  die 
um  die  Achse  4  geschlungenen  Haare  fest.  Durch 
weiteres  Entfernen  der  Bürste  1  von  der  Vorrich- 
tung,  werden  die  Haare  aus  der  Bürste  herausge- 
zogen. 

Wenn  das  Haar  mehrmals  um  die  Achse  ge- 
schlungen  ist,  ist  das  System  "selbsthemmend", 
d.h.,  daß  das  Haar  bei  laufendem  Staubsaugermo- 
tor  nicht  mehr  aus  der  Vorrichtung  gezogen  werden 

5  kann,  ohne  zu  zerreißen.  Diese  Selbsthemmung 
tritt  bereits  ab  1,5  Umschlingungen  ein,  wenn  die 
Oberfläche  der  Achse  4  aus  einem  weichen  Gum- 
mi  besteht.  Wenn  viele  Haare  in  die  Vorrichtung 
eingesaugt  sind,  kann  bei  entsprechendem  Kraft- 

io  aufwand  gegebenenfalls  auch  die  gesamte  Vorrich- 
tung  gegen  die  Unterdruckkraft  vom  Staubsauger- 
schlauch  getrennt  werden.  Dies  ist  bei  unsachge- 
mäßer  Benutzung  durch  Kinder  ein  wichtiger  Si- 
cherheitsaspekt. 

15  Bei  der  Vorrichtung  gemäß  Figur  2  ist  das 
gleiche  Funktionsprinzip  wie  bei  Figur  1  zugrunde- 
gelegt.  Hier  werden  die  angesaugten  Haare  über 
Flächen  14,  die  idealerweise  gummiert  sind,  ge- 
führt,  indem  der  Luftstrom  entsprechend  umge- 

20  lenktwird.  Auch  hier  bewirken  die  beim  Entfernen 
der  Bürste  an  den  Haaren  angreifenden  Reibkräfte 
einen  Reibschluß  zwischen  Haar  und  Reibfläche, 
wodurch  die  Haare  aus  der  Bürste  ausgezogen 
werden. 

25 
Bezugszeichenliste 

1  Burste 
2  Gehause 

30  3  Saugrohr,  Endstuck 
4  Achse 
5  Flugel 
6  EinlaBstutzen 
7  EinlaBoffnung 

35  8  Absaugoffnung 
9  ebene  Flache 
10  Schnecke 
1  1  Prallwande 
12  Gehause 

40  14  umgebogene  Bereiche 
16  EinlaBstutzen 
17  EinlaBoffnung 
18  Absaugoffnung 
19  ebene  Flache 

45  20  Schnecke 
21  Dorn 
22  Gehause 
24  Konus 
27  EinlaBoffnung 

50  28  Absaugoffnung 
30  Schnecke 
31  Dorn 
32  Gehause 
33  Kammer 

55  34  Absaugoffnung 
35  Haarfilter 
36  Ventilator 
37  EinlaBoffnung 

5 
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38  Motor 

Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zum  Entfernen  von  Haaren  aus 
Haarbürsten,  gekennzeichnet  durch  ein  Gehäu- 
se  (2,  12,  22,  32)  mit  einer  Einlaßöffnung  (7, 
17,  27,  37)  und  einer  Absaugöffnung  (8,  18, 
28,  34)  sowie  mit  Umlenkeinrichtungen  (10,  11, 
20,  30),  die  zwischen  der  Einlaßöffnung  und 
der  Absaugöffnung  derart  angeordnet  sind, 
daß  sie  den  direkten  Durchgang  auf  dem  kür- 
zesten  Weg  von  der  Einlaßöffnung  zur  Ab- 
saugöffnung  versperren,  und  die  wenigstens  in 
einem  Teil  ihrer  Oberflächen  (4,  14),  die  beim 
Ansaugen  von  Haaren  durch  die  Vorrichtung 
von  diesen  berührt  werden,  eine  Reibfläche 
bilden. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Absaugöffnung  (8,  18)  von 
einer  ebenen  Fläche  (9,  19)  umgeben  ist. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Gehäuse  (22)  oder  die  Ab- 
saugöffnung  (28)  von  einem  sich  zur  Absaug- 
öffnung  hin  verjüngenden  Konus  (24)  umgeben 
ist. 

4.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Umlenk- 
einrichtungen  (10,  20,  30)  eine  ortsfest  in  dem 
Gehäuse  (2,  22,  32)  angeordnete  Schnecke 
sind. 

5.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Umlenk- 
einrichtungen  (11)  im  Abstand  voneinander, 
abwechselnd  an  einander  gegenüberliegenden 
Bereichen  der  Gehäuseinnenwand  befestigte 
Prallwände  (11)  sind,  deren  freie  Enden  einan- 
der  überlappen. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Prallwände  (11)  an  ihren  frei- 
en  Enden  von  der  Einlaßöffnung  (17)  zur  Ab- 
saugöffnung  (18)  umgebogene  Abschnitte  (14) 
haben. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  sie  im  Bereich 
der  Einlaßöffnung  (27,  37)  einen  Dorn  (21,  31) 
aufweist. 

8.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Gehäuse 
(32)  abstromwärts  von  der  Absaugöffnung  (34) 
eine  Absaugeinrichtung  (36,  38),  vorzugsweise 

einen  Ventilator  (36)  enthält. 

9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Gehäuse  (32)  zwischen  der 

5  Absaugöffnung  (34)  und  der  Absaugeinrichtung 
(36,  38)  ein  Haarfilter  (35)  enthält. 

10.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Umlenk- 

io  einrichtungen  aus  Kunststoff  bestehen. 

11.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Umlenk- 
einrichtungen  in  den  Berührungsbereichen  ei- 

15  nen  Reibbelag,  vorzugsweise  aus  Gummi  oder 
Kunststoff,  haben. 
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